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Vierteljährliche Einkommensteuer-Vorauszahlungen per Last-
schriftverfahren 

 
Es gibt die Möglichkeit, die vierteljährlichen Ein-
kommensteuer-Vorauszahlungen (Est-VZ) mit-
tels Lastschriftverfahren vom FA einziehen zu 
lassen. 
Wer von dieser Möglichkeit Gebrauch machen 
möchte bekommt – idealerweise - eine Woche vor-
her vom Finanzamt eine Mitteilung über die bevor-
stehende Abbuchung.  

Unter folgendem Link können sie den Einzug ein-
richten: 

https://service.bmf.gv.at/service/anwend/formulare/s
how_det.asp?Typ=SD&STyp=&MIdVal=37006&s=S
EPA1 

Wenn Sie das Lastschriftverfahren wählen und wir 
die Zustellvollmacht haben, werden wir unverändert 
auch weiterhin Ihre vierteljährlichen Vorauszah-
lungsvorschreibungen kontrollieren. 

Für Rückfragen steht Ihnen Ihre Ansprechpartnerin 
unserer Kanzlei natürlich gerne zur Verfügung. 

 
 

Medizinische Beratung per Telefon umsatzsteuerbefreit? 
 
Umsätze aus der Tätigkeit als Arzt sind von der 
Umsatzsteuer befreit. Der Europäische Ge-
richtshof (EuGH) hat entschieden, dass auch 
telefonisch erbrachte Beratungsleistungen be-
freit sind, wenn sie eine therapeutische Zielset-
zung verfolgen. 
Das EuGH-Urteil betraf einen Rechtsstreit zwischen 
einer GmbH und dem Finanzamt, welches sich wei-
gerte, telefonische Beratungen zu verschiedenen 
Gesundheits- und Krankheitsthemen sowie telefoni-
sche Patientenbegleitprogramme für an chronisch 
oder lang andauernden Krankheiten leidende Pati-
enten, die von der GmbH im Auftrag gesetzlicher 
Krankenkassen erbracht wurden, von der Umsatz-
steuer zu befreien. 

Grundsätzlich sind Leistungen, die selbstständige 
Ärzte im Bereich der Humanmedizin im Rahmen 
ihrer Heilbehandlung an Patienten erbringen, von 
der Umsatzsteuer unecht steuerbefreit. Das bedeu-
tet, dass der Arzt für seine Heilbehandlungen keine 
Umsatzsteuer in Rechnung zu stellen hat, gleichzei-

tig aber auch nicht die Vorsteuer aus Vorleistungen 
geltend machen kann. Umfasst sind speziell die 
Kerntätigkeiten eines Arztes, wie die Untersuchung 
der Patienten auf Krankheiten und das Verschreiben 
von Medikamenten. 

Therapeutische Zielsetzung 
Nun wurde klargestellt, unter welchen Vorausset-
zungen telefonisch erbrachte Beratungen unter die 
Umsatzsteuerbefreiung für Kerntätigkeiten eines 
Arztes fallen. Demnach ist für die Umsatzsteuerbe-
freiung insbesondere entscheidend, dass damit eine 
therapeutische Zielsetzung verfolgt wird und somit 
unter den Begriff der „Heilbehandlung im Bereich 
Humanmedizin“ fällt. Heilbehandlungen im Bereich 
der Humanmedizin wiederum sind Tätigkeiten, die 
zum Zweck der Vorbeugung, Diagnose, Behand-
lung, soweit möglich, der Heilung von Krankheiten 
oder Gesundheitsstörungen bei Menschen, sowie 
zum Schutz einschließlich der Aufrechterhaltung 
oder Wiederherstellung der menschlichen Gesund-
heit erbracht werden. In den Umsatzsteuerrichtli-
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nien ist nun auch explizit festgehalten, dass 
diese Tätigkeit auch telefonisch erfolgen kön-
nen. 

Laut EuGH ermöglichen im vorliegenden Fall die 
Beratungen, die darin bestehen, die in Betracht 
kommenden Diagnosen und Therapien zu erläutern 
sowie Änderungen der durchgeführten Behandlun-
gen vorzuschlagen, es der betroffenen Person, ihre 
medizinische Situation zu verstehen und gegebe-
nenfalls entsprechend tätig zu werden, insbesonde-
re indem sie ein bestimmtes Arzneimittel einnimmt 

oder nicht einnimmt; die Beratungen können daher 
einen therapeutischen Zweck verfolgen und somit 
unter den Begriff „Heilbehandlungen im Bereich der 
Humanmedizin“ fallen. 

Leistungen, die bloß in der Erteilung allgemeiner 
Auskünfte über Erkrankungen oder Therapien be-
stehen und nicht zur Wiederherstellung der mensch-
lichen Gesundheit beitragen, fallen hingegen nicht 
unter die Umsatzsteuer-Befreiung. Dies gilt auch für 
die Erteilung von Auskünften administrativer Art, 
wie zum Beispiel die Kontaktdaten eines Arztes. 

 
 

Arbeitgeber überlässt Dienstnehmer Pkw 
 
Setzt sich die Entlohnung einer nahestehenden 
Person sowohl aus Geld- als auch aus Sachleis-
tungen zusammen, ist die fremdübliche Höhe 
der Sachleistung entscheidend. Die Sachleis-
tung ist mit dem Marktwert und nicht laut Sach-
bezugswerteverordnung zu bewerten. 
Der Verwaltungsgerichtshof (VwGH) hatte über 
einen Fall zu entscheiden, in welchem ein Arzt sei-
ner als Ordinationsgehilfin beschäftigten Ehegattin 
in ihrer Eigenschaft als Dienstnehmerin einen Pkw 
überlassen hatte. Die für dieses Fahrzeug vom Arzt 
geltend gemachten Aufwendungen wurden vom 
Finanzamt nicht als Betriebsausgabe anerkannt. 
Fraglich ist somit, ab wann ein Pkw bei Überlas-
sung an eine dem Dienstgeber nahestehende 
Person Betriebsvermögen darstellt. Der VwGH 
stellte in seinem Erkenntnis fest, dass Pkw-Kosten 
dann betrieblich veranlasst sind, wenn der Sachbe-
zug in einer fremdüblichen Entlohnung Deckung 
findet. 

Arzt überlässt Ehefrau einen Pkw 
Ein Arzt hatte seiner Ehefrau, die bei ihm als Ordi-
nationshilfe angestellt war, einen Pkw zum betriebli-
chen als auch zum privaten Gebrauch überlassen. 
Die Aufwendungen für den Pkw der Ehefrau wurden 
vom Finanzamt aber nicht als Betriebsausgabe 
anerkannt. Das Bundesfinanzgericht (BFG) schloss 
sich dieser Meinung an und führte aus, dass das der 
Gattin überlassene Auto für betrieblich notwendige 
Fahrten als Ordinationshilfe gemäß dem Einkom-
menssteuergesetz nicht als notwendig anzuerken-
nen und die Ausgaben daher nicht abzugsfähig 
sind. Dass ein Arzt für eine familienfremde Ordina-
tionshilfe die Kosten für den Betrieb übernehme, 
müsse nach der herrschenden Verkehrsauffassung 
als außergewöhnlich, unüblich und damit fremdun-
üblich angesehen werden. Der Pkw der Gattin sei 

somit laut BFG nicht betrieblich genutzt worden und 
die darauf entfallenden Aufwendungen, vor allem 
die Leasingraten oder die AfA, seien aus den Be-
triebsausgaben auszuscheiden. Daraufhin erhob der 
Arzt außerordentliche Revision an den VwGH. 

Überlassung aus persönlichen Gründen? 
Der VwGH berief sich unter anderem auf ein älteres 
Erkenntnis, in dem er aussprach, dass bei der Zur-
verfügungstellung eines arbeitgebereigenen Pkw an 
einen als Dienstnehmer beschäftigten Angehörigen 
des Dienstgebers für die Betriebsvermögenszuge-
hörigkeit dieses Pkw entscheidend sei, ob die Über-
lassung aus persönlichen Gründen oder in seiner 
Eigenschaft als Dienstnehmer erfolgt ist. Die be-
triebliche Zurverfügungstellung eines Pkw muss 
einen fremdüblichen Arbeitslohn bzw. Sachbezug 
darstellen. 

Nach Ansicht des VwGH ist dies unter Berücksichti-
gung der Rechtsprechung zu Verträgen zwischen 
Angehörigen und unter Heranziehung des Markt-
werts der Nutzungsüberlassung – nicht des sich aus 
der Sachbezugswerteverordnung ergebenden 
Sachbezugswertes - zu beurteilen. Im gegenständli-
chen Fall befindet sich laut VwGH der Pkw im Be-
triebsvermögen, da der Pkw Teil des Arbeitslohns 
gewesen sei, was auch in den Lohnkonten ersicht-
lich war. 

Tipp: Setzt sich die Entlohnung einer dem Dienst-
geber nahestehenden Person sowohl aus Geld- als 
auch aus Sachleistungen zusammen, ist für die 
steuerliche Berücksichtigung die fremdübliche 
Höhe der Sachleistung entscheidend. Nach der 
Rechtsprechung des VwGH muss die Sachleistung 
mit dem Marktwert der Leistung und nicht mit dem 
Wert laut Sachbezugswerteverordnung bewertet 
werden. 
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Selbstanzeige bei Ergänzungsersuchen zu Kapitaleinkünften 
 
Ob die Erstattung einer Selbstanzeige noch 
möglich ist, hängt davon ab, in welcher Deut-
lichkeit Ergänzungsersuchen oder Kontrollmit-
teilungen vom Finanzamt ausformuliert wurden. 
Im Zuge des automatischen Informationsaustau-
sches auf Grundlage des multilateralen Amtshilfe-
Übereinkommens erhält das Finanzamt regelmäßig 
Daten von anderen Finanzverwaltungen über aus-
ländische Finanzkonten und Kapitaleinkünfte. In 
weiterer Folge verschickt das Finanzamt dann mehr 
oder weniger standardisierte Ergänzungsersuchen 
an die betreffenden Steuerpflichtigen. Fraglich war 
in einem aktuellen Verfahren, ob trotz eines solchen 
Ergänzungsersuchens die Erstattung einer Selbst-
anzeige noch möglich war. 

Daten aus Belgien und Deutschland 
Im konkreten Fall erhielt das österreichische Fi-
nanzamt Daten aus Belgien und Deutschland über 
dortige Kapitaleinkünfte eines Steuerpflichtigen. 
Aufgrund dieses automatischen Informationsaus-
tausches erging ein (standardisiertes) Ersuchen um 
Ergänzung. Der Betreffende wurde darin aufgefor-
dert, nähere Auskünfte über sämtliche ausländi-
schen Konten und Depots (Art des ausländischen 
Finanzvermögens, Herkunft des Kapitals, jeweilige 
Konto- und Depotstände zum 31.12. der einzelnen 
Jahre, Höhe der erzielten steuerpflichtigen Einkünf-
te) zu erteilen. Der Steuerpflichtige erstattete da-
raufhin Selbstanzeige über die noch nicht in Ös-
terreich versteuerten Kapitaleinkünfte. 

Eine Selbstanzeige führt allerdings unter anderem 
dann nicht mehr zur Straffreiheit (sogenannte 
Sperrwirkung), wenn zum Zeitpunkt der Selbstan-
zeige die Tat hinsichtlich ihrer objektiven Tatbe-
standsmerkmale bereits ganz oder zum Teil ent-
deckt und dies dem Anzeiger bekannt war. Die Ta-
tentdeckung durch die Behörden sperrt die Selbst-
anzeige also nur, wenn diese Tatsache dem Selbst-
anzeiger im Zeitpunkt der Darlegung der Verfehlung 
auch bekannt war. Dies trifft nur zu, wenn der An-

zeiger im genannten Zeitraum sicher weiß, dass 
eine entdeckungslegitimierte Behörde die Tat ent-
deckt hat. 

Konkretisierung von Herkunft, Höhe und Zeit-
punkt 
Bei Erinnerungen/Kontrollmitteilungen/ Bedenken-
vorhalten ist je nach Inhalt zu unterscheiden, ob 
Tatentdeckung und Kenntnis des Anzeigers da-
von eingetreten sind. Dabei ist im Einzelfall zu 
prüfen, ob eine Entdeckung der Tat bereits vorge-
halten ist. Dies muss insbesondere dann bejaht 
werden, wenn eine Bezugnahme auf die amtlichen 
Unterlagen und der Abgleich mit den Besteuerungs-
unterlagen erfolgt. Fraglich erscheint, wie konkret 
diese Bezugnahme zu erfolgen hat. Von Experten 
wird diesbezüglich verlangt, dass eine Konkretisie-
rung im Hinblick auf Herkunft, Höhe und Zeitpunkt 
der Beträge erforderlich ist. 

Das Bundesfinanzgericht (BFG) hält dazu fest, dass 
im konkreten Ergänzungsersuchen nicht angeführt 
ist, für welche Jahre dem Finanzamt Daten zu den 
vom Steuerpflichtigen unterhaltenen ausländischen 
Konten vorliegen. Auch wenn der Steuerpflichtige 
nahezu sicher für den Fall einer Nichtbeantwortung 
des Ergänzungsersuchens mit einer Einkommen-
steuerfestsetzung für die betreffenden Jahre rech-
nen musste, wurde ihm seitens des Finanzamtes 
nicht in der erforderlichen Deutlichkeit bekannt-
gegeben, dass die Tat seitens der Abgabenbe-
hörden (bereits) entdeckt gewesen wäre. 

Bei der Frage, ob für die Erstattung einer Selbstan-
zeige bereits Sperrwirkung eingetreten ist, kommt 
es somit darauf an, in welcher Deutlichkeit Ergän-
zungsersuchen oder Kontrollmitteilungen vom 
Finanzamt ausformuliert werden, insbesondere 
hinsichtlich der konkreten Herkunft, Höhe und dem 
Zeitraum der betreffenden Abgaben, oder inwieweit 
ein allgemeines, standardisiertes Schreiben ohne 
Bezug zu konkreten Daten vorliegt. 

 
 

Grunderwerbsteuer bei Erwerb durch den letzten verbliebenen Ge-
sellschafter 

 
Eine Personengesellschaft erlischt ohne Liqui-
dation, wenn nur ein Gesellschafter verbleibt. 
Das Gesellschaftsvermögen geht dann auf den 
letzten Gesellschafter über. Grunderwerbsteuer-
liche Begünstigungen können nicht in Anspruch 
genommen werden. 

Erlischt eine Personengesellschaft nach Ausschei-
den des vorletzten Gesellschafters, geht das Ver-
mögen dieser Gesellschaft im Wege der Gesamt-
rechtsnachfolge auf den letzten verbleibenden Ge-
sellschafter über. Befinden sich im Gesellschafts-
vermögen Grundstücke, löst ein solcher Vorgang 
Grunderwerbsteuer aus. Laut einem aktuellen Er-
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kenntnis des Verwaltungsgerichtshofes (VwGH) 
erfolgt in einem solchen Fall der Erwerb der im 
Vermögen der Gesellschaft vorhandenen Grundstü-
cke durch den letzten verbleibenden Gesellschafter 
nicht vom vorletzten, ausgeschiedenen Gesellschaf-
ter, sondern von der (in weiterer Folge aufgelösten) 
Gesellschaft. Begünstigungen in der Grunder-
werbsteuer für nahe Angehörige kommen daher 
nicht in Betracht.  
Auflösung der Gesellschaft 
Verbleibt nur mehr ein einziger Gesellschafter in 
einer Personengesellschaft, kommt es zur Auflö-
sung der Gesellschaft und zur sogenannten An-
wachsung des Vermögens der Gesellschaft bei 
diesem letzten Gesellschafter. Eine Anwachsung 
erfolgt etwa, wenn der vorletzte Gesellschafter seine 
Anteile an den letzten Gesellschafter ab-
tritt/verkauft/schenkt oder wenn alle Anteile an einer 
Personengesellschaft im Wege der Sacheinlage auf 
eine GmbH übertragen werden. Das Gesellschafts-
vermögen geht dabei im Wege der Gesamtrechts-
nachfolge auf den letzten Gesellschafter über. So-
fern zu dem Vermögen der Gesellschaft auch 
Grundstücke gehören, wird dabei ein grunderwerb-
steuerpflichtiger Erwerb verwirklicht.  

Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofes 
Jüngst beschäftigte sich der VwGH mit der Frage, 
ob in einem solchen Fall der letzte Gesellschaf-
ter die Grundstücke von der (zugleich aufgelös-
ten) Gesellschaft oder vom vorletzten, aus-
scheidenden Gesellschafter erwirbt. Würde das 
Vermögen nämlich vom vorletzten Gesellschafter 
auf den letzten Gesellschafter übertragen werden, 
könnten – wenn zwischen letztem und vorletztem 
Gesellschafter ein Verwandtschaftsverhältnis be-
steht – unter gewissen Umständen grunderwerb-
steuerliche Begünstigungen in Anspruch genommen 
werden.  

Im konkreten VwGH-Verfahren waren an einer Im-
mobilien-OG zu 95% die Ehefrau und zu 5% ihr 

Ehemann beteiligt. Dieser schenkte die 5%-
Beteiligung an seine Ehefrau, wodurch es zur Auflö-
sung der Gesellschaft und zur Anwachsung des 
Gesellschaftsvermögens bei der Ehefrau kam. Das 
Finanzamt setzte den Grunderwerbsteuersatz mit 
3,5% fest. Dagegen erhob die Ehefrau Beschwerde 
mit der Begründung, der vorletzte Gesellschafter 
(Ehemann) habe das (vorher im Gesellschaftsver-
mögen befindliche) Grundstück auf sie übertragen, 
weshalb die entsprechenden Grunderwerbsteuer-
Begünstigungen für nahe Angehörige zur Anwen-
dung kämen. Allerdings setzte auch das Bundesfi-
nanzgericht (BFG) den Grunderwerbsteuersatz mit 
3,5% fest. Letztlich entschied der VwGH wie die 
Vorinstanzen. 

Änderung der Rechtsprechung 
Mit dem aktuellen Erkenntnis ändert der VwGH 
seine bisherige Rechtsprechung in diesem Zu-
sammenhang, die jedoch zu einer alten Rechtslage 
erging. Aufgrund der aktuellen Rechtslage sind Per-
sonengesellschaften umfassend rechtsfähig und 
daher auch Zurechnungsobjekt des Gesellschafts-
vermögens, das somit ausschließlich der Ge-
sellschaft und nicht ihren Gesellschaftern ge-
meinschaftlich zusteht. Die Gesellschaft erlischt 
ohne Liquidation, wenn nur noch ein Gesellschafter 
verbleibt, und das Gesellschaftsvermögen geht von 
der Gesellschaft auf diesen letzten Gesellschafter 
über. Dabei erwirbt der verbleibende Gesellschafter 
das gesamte Gesellschaftsvermögen (inklusive 
Grundstück) und nicht nur Vermögen im Ausmaß 
der Beteiligungsquote des vorletzten Gesellschaf-
ters. Grunderwerbsteuerliche Begünstigungen 
wie bei nahen Angehörigen können daher nicht 
in Anspruch genommen werden.  
Tipp: Bei Anwachsungen im Rahmen von Umgrün-
dungen beträgt die Grunderwerbsteuer lediglich 
0,5% vom Grundstückswert. Umstrukturierungen 
können daher die Grunderwerbsteuer minimieren. 

 
 

Firmenbuch-Offenlegungspflicht 
 
Die Sonderfristen bezüglich der Offenlegungs-
pflicht von Jahresabschlüssen laufen aus. Für 
Jahresabschlüsse mit Stichtag 31.12.2022 gilt 
die reguläre Firmenbuch-Offenlegungspflicht bis 
30.09.2023. 
Kapitalgesellschaften müssen ihre Jahres- und 
Konzernabschlüsse innerhalb von fünf Monaten 
aufstellen und binnen neun Monaten nach dem 
Bilanzstichtag an das Firmenbuchgericht übermit-
teln. In den letzten Jahren wurden im Zuge der CO-

VID-19-Pandemie den Unternehmen diesbezüglich 
Fristverlängerungen zugestanden, die den pande-
miebedingten Erschwernissen Rechnung tragen 
sollten. Nun wurde keine Verlängerung des „Bun-
desgesetzes betreffend besondere Maßnahmen im 
Gesellschaftsrecht aufgrund von COVID-19“ mehr 
vorgenommen. Eine maximal zwölfmonatige Of-
fenlegungspflicht gilt nur mehr für Jahresab-
schlüsse mit Stichtag bis 30.06.2022 (Offenle-
gung somit bis 30.06.2023). Eine Einschleifregelung 
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gilt für die darauffolgenden drei Monate (Jahresab-
schlüsse bis 30.09.2022 – Offenlegung bis 
30.06.2023). 

Allgemeine Fristen des Unternehmensgesetzbu-
ches 
Ab dem Bilanzstichtag 30.09.2022 kommen daher 
wieder die allgemeinen Fristen des Unternehmens-
gesetzbuches zur Anwendung. Darin ist geregelt, 
dass die gesetzlichen Vertreter der Kapitalgesell-
schaften den Jahresabschluss und den Lagebericht 
nach ihrer Behandlung in der Haupt- bzw. General-
versammlung, jedoch spätestens neun Monate nach 
dem Bilanzstichtag, samt Bestätigungsvermerk beim 
zuständigen Firmenbuchgericht einzureichen haben. 
Die genannten Unterlagen sind elektronisch zu 
übermitteln. Aktuell bedeutet dies, dass Jahres- und 
Konzernabschlüsse mit Bilanzstichtag 31.12.2022 
innerhalb der Neunmonatsfrist, daher bis spä-
testens 30.09.2023, beim Firmenbuchgericht elekt-
ronisch eingelangt sein müssen.  

Als Kapitalgesellschaften (z.B. GmbH und AG) gel-
ten für Zwecke der Bilanzierung, Prüfung und Offen-
legung auch unternehmerisch tätige Personenge-
sellschaften, bei denen keine natürliche Person als 
unbeschränkt haftender Komplementär fungiert, 
sodass auch kapitalistische Personengesellschaften 
(z.B. GmbH & Co KG) die Publizitätspflicht zu be-
achten haben. Ausnahmen gibt es für Kleinstkapi-
talgesellschaften, die nur ihre Bilanz offenlegen 
müssen. 

Hinweis: Mit dem Inkrafttreten des WZEVI-Gesetz 
(Gesetz über die Wiener Zeitung GmbH und Errich-
tung einer elektronischen Verlautbarungs- und In-
formationsplattform des Bundes) mit 01.07.2023 tritt 
außerdem die Verpflichtung für Unternehmen außer 
Kraft, Eintragungen im Firmenbuch und sonstige 
vom Firmenbuchgericht vorzunehmende Kundma-
chungen im Amtsblatt der Wiener Zeitung veröf-
fentlichen zu müssen. Anstelle des analogen Amts-
blattes soll eine elektronische Verlautbarungs- und 
Informationsplattform eingerichtet werden. 

 
 

Einlagen von Grundstücken in die eigene Körperschaft 
 
Das Bundesfinanzgericht (BFG) entschied kürz-
lich, dass eine zivilrechtliche Schenkung eines 
Grundstücks an eine bereits überschuldete Kör-
perschaft Immobilienertragsteuer auslöst. 
Einkommensteuerrechtlich ist eine Einlage von 
Grundstücken und sonstigen Wirtschaftsgütern in 
eine Körperschaft als ertragsteuerpflichtiger Tausch 
zu bewerten. Als Veräußerungspreis des hingege-
benen Wirtschaftsgutes ist der gemeine Wert dieses 
Wirtschaftsgutes anzusetzen. 

Sachverhalt 
Im Mai 2016 schenkte der Beschwerdeführer durch 
Notariatsakt ein Gebäude samt Grund und Boden 
aus dem Privatvermögen an die ihm gehörende 
Kapitalgesellschaft. Der Schenkende war Alleinge-
sellschafter der beschenkten Gesellschaft mit be-
schränkter Haftung (GmbH). Das Finanzamt ging in 
der Bescheidbegründung zum Einkommensteuer-
bescheid von einer Sacheinlage in die GmbH aus. 

Auf Ebene des Gesellschafters sei der Vorgang ein 
Tausch (Werterhöhung bestehender Anteilsrechte), 
der nach Ansicht des Finanzamtes eine steuerwirk-
same Realisierung der stillen Reserven des Grund-
stücks bewirke, weshalb Immobilienertragsteuer im 
Einkommensteuerbescheid festgesetzt wurde. Der 
Unternehmer erhob gegen den Bescheid Be-
schwerde und argumentierte, dass die Kapitalge-

sellschaft ohnehin hoffnungslos überschuldet 
sei und dass die Anteile an der GmbH auch nach 
der Schenkung der Liegenschaft wertlos seien, 
es somit zu keiner Werterhöhung der Anteile als 
Gegenleistung für den Tausch gekommen sei.  

Rechtsansicht des BFG 
Das BFG hielt fest, dass auch bei einer als Schen-
kung bezeichneten Übertragung von Wirtschaftsgü-
tern auf eine GmbH der Tauschgrundsatz zur An-
wendung kommt. Dies gilt auch dann, wenn die 
Einlage in eine überschuldete GmbH erfolgt. Beim 
Einlegenden kommt es zu einer Veräußerung, bei 
der Körperschaft zu einer Anschaffung. Da keine 
neuen Anteile ausgegeben wurden (keine Kapitaler-
höhung durchgeführt wurde), erhöhen sich beim 
Einlegenden die Anschaffungskosten der Betei-
ligung um den gemeinen Wert der Liegenschaft.  
Ob eine Gesellschaft überschuldet ist, ist in einem 
solchen Sachverhalt nicht relevant. Die Anwendung 
des „Tauschgrundsatzes“ bewirkt auf der Ebene des 
einlegenden Gesellschafters einen einkommen-
steuerrechtlichen Verkaufserlös in der Höhe des 
gemeinen Werts des eingebrachten Grund-
stücks, ungeachtet des Vorliegens einer zivilrechtli-
chen Schenkung und ungeachtet des Werts der 
Gegenleistung. Das BFG hat die Beschwerde des-
halb abgewiesen und die Festsetzung der Immobili-
enertragsteuer bestätigt. 
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Kleinunternehmerpauschalierung und Energiekostenzuschuss 
 
Im jüngst veröffentlichten Einkommensteuer-
richtlinien-Wartungserlass 2023 finden sich 
auch Neuigkeiten zur Kleinunternehmerpau-
schalierung sowie zum Energiekostenzuschuss. 
Unternehmer, die unter die Umsatzsteuerbefreiung 
für Kleinunternehmer (Umsätze bis € 35.000) fallen, 
können im Rahmen der Einnahmen-Ausgaben-
Rechnung ihren Gewinn pauschal ermitteln. Die 
pauschalen Betriebsausgaben betragen 45% der 
Betriebseinnahmen, maximal € 18.900, bzw. bei 
einem Dienstleistungsbetrieb 20%, höchstens € 
8.400. Ermittelt wird der Gewinn aus den Betriebs-
einnahmen abzüglich der pauschal ermittelten Be-
triebsausgaben und der Pflichtbeiträge zur Sozial-
versicherung. Unter bestimmten Voraussetzungen 
können auch Reise- und Fahrtkosten sowie das 
Arbeitsplatzpauschale als Betriebsausgaben abge-
zogen werden.  

€ 40.000 Umsatzgrenze für die Pauschalierung 
Bisher konnte die Pauschalierung angewendet wer-
den, wenn die Umsatzsteuerbefreiung für Kleinun-
ternehmer (Umsätze bis € 35.000) anwendbar ist. 
Für Veranlagungen ab 2023 wurde diese Umsatz-
grenze für die Pauschalierung um € 5.000 er-
höht. Hintergrund dieser Erhöhung ist die aktuelle 
Teuerung. Die Kleinunternehmerpauschalierung 
bleibt daher anwendbar, wenn die um die Umsatz-
steuer bereinigten Umsätze den Betrag von € 
40.000 nicht überschreiten. Die € 5.000 Euro stellen 
ebenfalls einen Nettobetrag dar, wie durch den ak-
tuellen Wartungserlass klargestellt wurde.  

Beispiel: A erzielt folgende Nettoumsätze: € 20.000 
als Fitnesstrainer, € 19.000 aus Fahrradreparaturen 
und € 15.000 aus Wohnungsvermietungen. Das 
ergibt einen Nettogesamtumsatz von € 54.000. Da 
die Kleinunternehmerpauschalierung bei Einkünften 
aus Vermietung und Verpachtung nicht anwendbar 
ist, bleiben diese Umsätze außer Betracht. Die für 
die einkommensteuerliche Kleinunternehmerpau-
schalierung relevanten Umsätze als Fitnesstrainer 
und aus der Fahrradreparatur betragen € 39.000 
Euro. Damit ist die neue Umsatzgrenze von € 
40.000 nicht überschritten und die Pauschalierung 
ist anwendbar.  

Tipp: Sollten Sie die Anwendung der Kleinunter-
nehmerpauschalierung in Erwägung ziehen, emp-
fehlen wir die frühzeitige Planung und umfassende 
Beratung, da eine Vorteilhaftigkeitsberechnung die 
Entscheidung erleichtert. 

Energiekostenzuschuss 
Der Zuschuss gemäß Unternehmens-
Energiekostenzuschussgesetz stellt eine Be-
triebseinnahme dar. Daraus folgt, dass der Zu-
schuss bei Einnahmen-Ausgaben-Rechnern jenem 
Jahr zuzuordnen ist, für das der Anspruch besteht, 
sodass jedenfalls das Kalenderjahr 2022 betroffen 
ist. Bei der Gewinnermittlung durch Bilanzierung 
darf die bilanzielle Erfassung erst erfolgen, wenn 
spätestens zum Zeitpunkt der Bilanzerstellung eine 
konkrete, vorbehaltslose Förderzusage vorliegt. 

 
 

Neuregelungen bei Umgründungen 
 
In einer globalisierten Welt finden Umgründun-
gen auch grenzüberschreitend statt. Daher hat 
die EU die Mobilitäts-Richtlinie erlassen, die von 
Österreich durch das EU-Umgründungsgesetz 
umgesetzt wird. 
Einschränkung des Besteuerungsrechts Öster-
reichs 
Die neuen Regelungen im Umgründungssteuerrecht 
sehen Änderungen im Falle der Einschränkung des 
Besteuerungsrechts Österreichs vor, wie etwa bei 
grenzüberschreitenden Verschmelzungen und Spal-
tungen, wenn als Folge dieser Umgründungen das 
Besteuerungsrecht Österreichs an den Anteilen der 
übertragenden Gesellschaft eingeschränkt wird. 
Dies gilt etwa bei einer Verschmelzung einer inlän-
dischen Gesellschaft mit 100% inländischen Anteils-

inhabern auf eine Gesellschaft mit ausländischen 
Anteilsinhabern. 

Im Falle einer Weiterveräußerung/eines Ausschei-
dens der Anteile an der übernehmenden Körper-
schaft durch den ausländischen Anteilsinhaber 
kommt es zu einer Besteuerung in Österreich, je-
doch nur bei einem zeitlichen Zusammenhang zwi-
schen der Verschmelzung bzw. Spaltung und der 
Veräußerung/des Ausscheidens der Anteile. 

Vereinfachung und Modernisierung des Um-
grStG 
Weiters wurden Maßnahmen zur Vereinfachung und 
Modernisierung des Umgründungssteuergesetzes 
(UmgrStG) beschlossen. Grundsätzlich ist es bei 
Einbringungen erforderlich, dass dem Einbringen-
den als Gegenleistung für die Übertragung seines 
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Einbringungsvermögens Gesellschaftsrechte an der 
übernehmenden Körperschaft gewährt werden. Auf 
diese Gewährung von Gesellschaftsrechten kann 
aber unter bestimmten Voraussetzungen verzichtet 
werden. 

Ein solcher Verzicht ist nun neuerdings auch dann 
möglich, wenn mehrere Personen im selben Ver-
hältnis am einzubringenden Vermögen und an der 
übernehmenden Körperschaft beteiligt sind. In Zu-
kunft kann die Gewährung von Anteilen an der 
übernehmenden Körperschaft somit unterblei-
ben, wenn alle an der übernehmenden Körperschaft 
Beteiligten begünstigtes Vermögen in die Körper-
schaft einbringen, an dem sie insgesamt im Verhält-
nis zueinander im selben Beteiligungsausmaß wie 
an der übernehmenden Körperschaft substanzbetei-
ligt sind.  

Beispiel: A und B sind zu je 50% an der inländi-
schen X-GmbH und an der inländischen Y-GmbH 
beteiligt. Zum 31.12.X1 bringen A und B ihre Anteile 
an der X-GmbH in die Y-GmbH ein. Da A und B 

begünstigtes Vermögen einbringen, an dem sie 
insgesamt im Verhältnis zueinander im selben Aus-
maß wie an der übernehmenden Y-GmbH sub-
stanzbeteiligt sind, kann auf die Gewährung von 
Anteilen an der Y-GmbH verzichtet werden. 

Allgemeine Anzeigepflicht 
Die bestehende allgemeine Anzeigepflicht für Um-
gründungen muss künftig mittels standardisiertem 
Formular sowie elektronisch über FinanzOnline 
erfolgen. Insgesamt soll dies einen ersten Beitrag 
zur standardisierten, einheitlichen und elektroni-
schen Erfassung von Umgründungsvorgängen leis-
ten. Struktur und Inhalt dieser Meldungen sollen 
durch eine Verordnung noch näher definiert werden. 

Tipp: Sollten Sie eine (grenzüberschreitende) Um-
gründung in Erwägung ziehen, empfehlen wir die 
frühzeitige Planung und umfassende Beratung, da 
bei solchen Rechtsformgestaltungen neben den 
zivilrechtlichen Fragestellungen immer auch steuer-
rechtliche Probleme zu lösen sind. 
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